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Vorlage Nr. SPOA 24/2022     TOP 4.1  

für die Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
Schützenverein Einigkeit Bremerhaven e.V. 
Dachsanierung Schützenhaus 
 
 
 
 
A Problem 
Der Schützenverein Einigkeit Bremerhaven e. V. betreibt eine vereinseigene Schießsportan-
lage in Grünhöfe, Weißenstein 5. Das Dach des Schützenhauses ist an verschiedenen Stel-
len undicht und muss komplett saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 
22.067 €. Der Verein beantragt einen Zuschuss in Höhe von 6.000 €. 
 
B Lösung 
Die Regelförderung für Einsparten-Vereine beträgt 25%. Dem Verein wird für die Sanie-
rungsmaßnahme ein anteiliger Zuschuss aus Wettmitteln bis zur Höhe von maximal 5.517 € 
gewährt. 
 
C Alternativen 
Es wird keine Zuwendung gewährt. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Für die Zuwendung stehen Wettmittel zur Verfügung. 
 
Auswirkungen auf die Klimaschutzziele bestehen nicht. Für eine Gleichstellungsrelevanz gibt 
es keine Anhaltspunkte. Belange der Menschen mit Behinderung werden von dem Be-
schlussvorschlag nicht betroffen. Die Vorlage betrifft keine Stadtteilkonferenz, die informiert 
werden muss. Ausländische Mitbürger/innen sind von dem Beschlussvorschlag in besonderer 
Weise nicht betroffen. 
 
E Beteiligung / Abstimmung 
Seestadt Immobilien, Abteilung Bauunterhaltung, wurde beteiligt und hat die Sanierungsnot-
wendigkeit bestätigt. Die Durchführung der vom Verein geplanten Maßnahme wird befürwor-
tet. Der StadtSportBund wurde gleichfalls beteiligt. 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Die Vorlage ist für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet und wird über das zentrale elektronische 
Informationsregister der Öffentlichkeit zugängig gemacht. 
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G Beschlussvorschlag 
 
 
Der Ausschuss für Sport und Freizeit bewilligt dem Schützenverein Einigkeit Bremerhaven 
e.V. zur notwendigen Sanierung des Schützenhaus-Daches eine anteilige Zuwendung von 
25% der Gesamtkosten bis zur Höhe von maximal 5.517 €.  
 
 
 
 
Paul Bödeker 
Stadtrat 
 
 
 
Anlage 1: Detailinformation 
 
 


